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1 Grundsätzliches 

1.1 Geltungsbereich 

1.1.1 Arbeiten im Gleisbereich 
  

 Sicherheitsmassnahmen sind nötig, sobald Arbeiten im Gleisbereich 
ausgeführt werden sowie wenn Personal und/oder Arbeitsmittel gewollt 
oder ungewollt in den Gleisbereich eindringen können. 

  

1.1.2 Zielsetzung 
  

 Die auf Arbeitsstellen im Gleisbereich zu treffenden Sicherheitsmass-
nahmen haben zum Ziel 

– den Schutz des Personals auf den Arbeitsstellen vor den Gefähr-
dungen des Bahnbetriebs und 

– die Sicherheit des Bahnbetriebs im Bereich der Arbeitsstellen  

zu gewährleisten. 
  

1.2 Massgebliche Gefahren und Sicherheitsgrundsätze 

1.2.1 Massgebliche Gefahren 
  

 Das Personal ist bei Arbeiten im Gleisbereich massgeblich durch den 
Bahnbetrieb, die Hochspannungsanlagen und den Umgang mit den 
eingesetzten Arbeitsmitteln gefährdet.  

Der Bahnbetrieb ist durch die Arbeiten im Gleisbereich, insbesondere 
durch den Einsatz von Baumaschinen, gefährdet. 

  

1.2.2 Sicherheitsgrundsätze 
  

 Das auf Arbeitsstellen im Gleisbereich eingesetzte Personal soll seine 
Arbeit ausführen können, ohne seine Aufmerksamkeit auf den Bahnbe-
trieb richten zu müssen.  

Im Fall einer Gefahr ist das Personal rechtzeitig zu warnen, damit der 
betreffende Gleisbereich ohne Hast und sicher geräumt werden kann. 

  

1.3 Verantwortung 
  

 Die Infrastrukturbetreiberin ist für die Einhaltung der Vorschriften über 
die Sicherheitsmassnahmen bei Arbeiten im Gleisbereich sowohl auf 
eigenen Arbeitsstellen als auch auf solchen von bahnfremden Bauherr-
schaften verantwortlich. 
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1.4 Personal von Privatunternehmen 
  

 Die Infrastrukturbetreiberin legt in ihren Ausführungsbestimmungen fest, 
welche Aufgaben das Personal eines Privatunternehmens unter welchen 
Bedingungen übernehmen darf. 



Arbeiten im Gleisbereich R 300.12 

01.07.2020 575 

2 Personal 

2.1 Gesamtes Personal 

2.1.1 Allgemeine Pflichten 
  

 Wird das Personal vom Sicherheitschef nicht über das Sicherheitsdisposi-
tiv orientiert, hat es sich vor Beginn der Arbeit bei ihm darüber zu erkun-
digen. 

Die Sicherheitsmassnahmen sind gegenüber allen anderen Arbeiten vor-
rangig auszuführen. 

  

2.1.2 Zweck der Alarmsignale 
  

 Alarmsignale werden abgegeben, um das Personal zu warnen. 
  

2.1.3 Aufgaben beim Einsetzen der Alarmsignale 
  

 Sobald Alarmsignale abgegeben werden, hat jeder Mitarbeiter unverzüg-
lich 3 Aufgaben zu erfüllen: 

– für sich selbst 

 Arbeit im betroffenen Gleisbereich sofort unterbrechen und die-
sen räumen 

– für die andern 

 beobachten, ob die Mitarbeiter auf die Signale reagieren, sie not-
falls warnen und aus dem betroffenen Gleisbereich herausziehen. 

– für die Arbeitsmittel 

 sich vergewissern, dass in seiner Nähe keine Arbeitsmittel eine 
Gefährdung für die folgende Fahrt darstellen. 

  

2.1.4 Abgabe der Alarmsignale 
  

 Akustische Alarmsignale werden grundsätzlich nur einmal abgegeben. 
Sie dürfen nur aus zwingenden Gründen (z.B. wenn keine Reaktion 
erfolgt) wiederholt werden. 

Wird das akustische Alarmsignal durch den optischen Alarm unterstützt, 
setzt dieser den akustischen Alarm sinngemäss fort. 

  

2.1.5 Verhalten beim Alarmsignal 1 
  

 Das Personal hat die Arbeit im betroffenen Gleisbereich zu unterbrechen 
und sich in das gesperrte Gleis zurückzuziehen. 
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2.1.6 Verhalten beim Alarmsignal 2 
  

 Das Personal hat alle Gleise zu räumen und sich in den definierten 
Fluchtraum zurückzuziehen. 

  

2.1.7 Verhalten beim Alarmsignal Gefahr 
  

 Das Personal hat sofort alle Gleise zu verlassen. 
  

2.1.8 Verhalten bei Unklarheit 
  

 Besteht Unklarheit über die Bedeutung der Alarmsignale, sind alle Gleise 
zu räumen bzw. die Anweisungen des Sicherheitsdispositivs anzuwen-
den. 

  

2.1.9 Verhalten bei optischen Signalen 
  

 Solange der optische Alarm aufleuchtet, ist das Betreten des Gleisbe-
reichs verboten. 

  

2.1.10 Wiederaufnahme der Arbeit 
  

 Die Arbeit darf erst mit Erlaubnis des Sicherheitswärters wieder aufge-
nommen werden. 

  

2.2 Sicherheitsleitung 

2.2.1 Verantwortung der Sicherheitsleitung 
  

 Die Sicherheitsleitung ist die Stelle, die unter Verantworung der Infra-
strukturbetreiberin das Sicherheitsdispositiv mit den Sicherheitsmass-
nahmen für das Personal vorschreibt und überwacht. Dies beinhaltet auch 
die notwendigen Anpassungen an den Arbeitsfortschritt. 

  

2.3 Sicherheitschef  

2.3.1 Verantwortung des Sicherheitschefs 
  

 Der Sicherheitschef ist für die Durchführung der Sicherheitsmassnahmen 
auf der Arbeitsstelle verantwortlich.  
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2.4 Sicherheitswärter  

2.4.1 Verantwortung des Sicherheitswärters 
  

 Der Sicherheitswärter ist für die rechtzeitige Warnung des Personals 
verantwortlich, um das sichere Räumen des betroffenen Gleisbereichs zu 
ermöglichen.  

Bei der Annäherung einer Fahrt hat der Sicherheitswärter 

– das Alarmsignal abzugeben bzw. das Auslösen der automatisch 
angesteuerten Alarmmittel zu überwachen 

– sich zu vergewissern, dass sich vor der Durchfahrt niemand mehr 
im betroffenen Gleisbereich aufhält. 

Nach der Durchfahrt vergewissert sich der Sicherheitswärter, dass sich 
keine weitere Fahrt der Arbeitsstelle nähert und erteilt die Erlaubnis zur 
Wiederaufnahme der Arbeit. 

Mit Ausnahme der Bedienung der Kommunikationsmittel sowie der 
Warnanlage ist ihm jede andere Arbeit untersagt. 

  

2.4.2 Ausrüstung des Sicherheitswärters 
  

 Zur Grundausrüstung des Sicherheitswärters gehören folgende Gegen-
stände: 

– das Sicherheitsdispositiv  

– eine weisse Kopfbedeckung 

– eine rote Flagge 

– bei Nacht eine Laterne mit rotem und weissem Licht 

– das für die Entgegennahme der Meldungen vorgesehene Kom-
munikationsmittel 

– das für die Warnung vorgesehene Alarmmittel. 
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2.5 Vorwarner  

2.5.1 Verantwortung des Vorwarners 
  

 Der Vorwarner ist für das rechtzeitige Melden von herannahenden Fahr-
ten verantwortlich. Er übermittelt dem Sicherheitswärter die Annäherung 
der Fahrten mit dem im Sicherheitsdispositiv vorgesehenen Kommunika-
tionsmittel. 

Der Vorwarner hat mit dem Signal Halt-Gefahr den Halt einer heranna-
henden Fahrt zu veranlassen, wenn 

– der Sicherheitswärter die Meldung nicht wie vorgesehen quittiert 
oder 

– das für die Meldung vorgesehene Kommunikationsmittel gestört 
ist. 

Während seines Einsatzes als Vorwarner ist ihm jede andere Arbeit 
untersagt. 

  

2.5.2 Ausrüstung des Vorwarners 
  

 Zur Grundausrüstung des Vorwarners gehören folgende Gegenstände: 

– eine weisse Kopfbedeckung  

– eine rote Flagge 

– bei Nacht eine Laterne mit rotem und weissem Licht 

– das für die Meldungen vorgesehene Kommunikationsmittel. 
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3 Ablauf 

3.1 Planung der Sicherheitsorganisation der Arbeitsstelle 

3.1.1 Risikobeurteilung 
  

 Die Sicherheitsleitung legt Sicherheitsmassnahmen fest, damit die Si-
cherheit des Personals und des Bahnbetriebs gewährleistet ist. 

Die Wahl der Sicherheitsmassnahmen basiert auf einer Risikobeurtei-
lung. Die Sicherheitsleitung beurteilt dabei die Gefahren durch den 
Bahnbetrieb für die geplante Arbeitsstelle und umgekehrt. Auf dieser 
Grundlage entscheidet sie über die zu treffenden Sicherheitsmassnahmen. 

  

3.1.2 Zu beachtende Kriterien 
  

 Bei der Risikobeurteilung sind insbesondere folgende Kriterien zu beach-
ten:  

– Art der Arbeit 

– Einsatz der Arbeitsmittel 

– Personalbestand 

– Arbeitsort (z.B. Brücke, Tunnel, freies Gelände, Sicherheits-
Zwischenraum) 

– Ablauf des Zugverkehrs und der Rangierbewegungen 

– Geschwindigkeit der Fahrten 

– Schaltzustand von Hochspannungs- und Fahrleitungsanlagen. 
  

3.1.3 Wahl der Sicherheitsmassnahmen 
  

 Ist es aufgrund der örtlichen Verhältnisse bei der Arbeitsstelle und den 
betrieblichen Rahmenbedingungen möglich, ist eine Gefahr zu eliminie-
ren.  

Ist dies nicht möglich, ist die Gefahr durch ergänzende Sicherheitsmass-
nahmen zu minimieren. 

Abgestimmt auf die gewählten Sicherheitsmassnahmen und auf die 
bleibende Gefährdung werden die Alarmmassnahmen festgelegt. Dies 
beinhaltet 

– die Bezeichnung der Gleise (Nachbargleis, Arbeitsgleis usw.) 

– die Festlegung der Sicherheitsfristen sowie Alarmsignale und 

– die Bestimmung des Warnsystems. 
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3.1.4 Erstellen des Sicherheitsdispositivs 
  

 Im Sicherheitsdispositiv sind alle von der Sicherheitsleitung für die 
jeweilige Arbeitsstelle gewählten Sicherheitsmassnahmen enthalten.  

Bei planbaren Arbeiten wird das Sicherheitsdispositiv schriftlich erstellt. 
Dieses befindet sich auf der Arbeitsstelle beim Sicherheitschef und 
Sicherheitswärter. 

Als Hilfsmittel für kurzfristige Einsätze, z.B. zur Störungsbehebung, sind 
durch die Sicherheitsleitung kritische Einsatzorte zum Voraus zu definie-
ren und vorbehaltene Sicherheitsmassnahmen festzulegen.  

Die Infrastrukturbetreiberin legt in ihren Ausführungsbestimmungen die 
Form und den Inhalt der Sicherheitsdispositive fest. 

  

3.1.5 Arbeiten mit Sicherheitswärter und Einsatz der Alarmmittel 
  

 Grundsätzlich sind auf jeder Arbeitsstelle Alarmmittel einzusetzen. Der 
Einsatz erfolgt zusammen mit Sicherheitswärter, Vorwarner bzw. An-
kündigungs- und Warnanlagen. Ausgenommen sind Arbeiten, bei denen 
auf Sicherheitswärter verzichtet werden darf bzw. auf Arbeitsstellen ohne 
Alarmmassnahmen. 

  

3.1.6 Arbeiten ohne Sicherheitswärter 
  

 Arbeiten ohne Sicherheitswärter sind nur zugelassen  

– bei Arbeiten mit maximal 2 Personen, welche eine uneinge-
schränkte Beobachtung der Fahrten zulassen und bei denen eine 
rasche und sichere Räumung jederzeit möglich ist (z.B. Stre-
ckenwärter) 

– auf Streckenabschnitten, die aufgrund des Betriebskonzeptes im-
mer mit Fahrt auf Sicht und höchstens mit 20 km/h befahren 
werden  

– bei Arbeitsstellen, die an einen Gleisbereich angrenzen und mit 
einem automatischen Warnsystem ausgerüstet sind 

– bei Arbeitsstellen, die keine Alarmmassnahmen benötigen. 

Personen, die ohne Sicherheitswärter im Gleisbereich arbeiten, sind für 
ihre Sicherheit selbst verantwortlich. Dies beinhaltet auch die vorausge-
hende Planung der eigenen Schutzmassnahmen.  

Als Anforderung für Arbeiten im Gleisbereich ohne Sicherheitswärter 
müssen insbesondere genügend Kenntnisse zum Selbstschutz vor den 
Gefahren des Bahnbetriebs und der örtlichen Verhältnisse vorhanden
sein. 
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3.2.2  Meldungen 

  Ergänzung 

  Die für die betrieblichen Sicherheitsmassnahmen notwendigen Meldungen sind mit der 

Bestellung zu beantragen. 
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3.1.7 Arbeitsstellen ohne Alarmmassnahmen 
  

 Können die Gefahren für das Personal bzw. für den Bahnbetrieb elimi-
niert werden, sind für die Arbeitsstelle keine Alarmmassnahmen notwen-
dig. Dies trifft insbesondere zu bei Arbeiten 

– auf eingleisigen Strecken bei Sperrung des Gleises 

– auf mehrgleisigen Strecken bei gleichzeitiger Sperrung aller Glei-
se 

– die an einen Gleisbereich grenzen, wenn die Arbeitsstelle durch 
eine Absperrung abgesichert ist 

 – an Fahrleitungen, solange im Bereich der Nachbargleise keine 
Arbeiten ausgeführt werden, die Alarmmassnahmen erfordern 

– im gleisnahen Bereich, bei dem der Zugang zum Gleisbereich 
abgegrenzt ist und keine Personen oder Arbeitsmittel unbeabsich-
tigt bei der Ausübung der Arbeiten in den abgegrenzten Bereich 
eindringen können. 

  

3.2 Planung der betrieblichen Sicherheitsmassnahmen 

3.2.1 Grundsatz 
  

 Betriebliche Sicherheitsmassnahmen sind zu planen und mit dem zustän-
digen Dienst der Infrastrukturbetreiberin frühzeitig abzusprechen. Als 
betriebliche Sicherheitsmassnahmen gelten: 

– Erstatten von Meldungen 

– Einführen von betrieblichen Einschränkungen 

– Sperren von Gleisen/Weichen. 
  

3.2.2 Meldungen 
  

 Meldungen an die Arbeitsstelle müssen auf die Alarmmassnahmen abge-
stimmt sein. Sie ermöglichen die zeitgerechte Warnung, wenn Bedingun-
gen für die eingesetzten Warnsysteme ausnahmsweise nicht eingehalten 
werden können (z.B. Zugfahrten bei Vorbeifahrt an Halt zeigenden 
Signalen, Abweichung von der festgelegten Gleisbenützung, usw.).  

Die Infrastrukturbetreiberin legt in den Ausführungsbestimmungen fest, 
welche Meldungen vereinbart werden können. 

Im Bereich der Führerstandsignalisierung sind keine Meldungen an die 
Arbeitsstelle zulässig. 
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3.2.3 Betriebliche Einschränkungen 
  

 Betriebliche Einschränkungen müssen auf die Alarmmassnahmen bzw. 
auf die Sicherheitsmassnahmen abgestimmt sein. Sie ermöglichen die 
zeitgerechte Warnung der Arbeitsstelle (z.B. Geschwindigkeitsverminde-
rung) oder werden als Sicherheitsmassnahme eingesetzt (z.B. Festlegen 
der Fahrrichtung, Einschalten Erhaltungsbezirk). 

Die Infrastrukturbetreiberin legt in den Ausführungsbestimmungen fest, 
welche betrieblichen Einschränkungen vereinbart werden können. 

  

3.2.4 Sperren von Gleisen/Weichen 
  

 Gleise/Weichen sind zu sperren, wenn 

– es die Sicherheit des Personals oder des Bahnbetriebs erfordert 
oder 

– die Gleise/Weichen auf Grund von Bauarbeiten, Reparaturen, 
Unterhalt, Reinigung, Naturereignissen, Unfällen oder anderen 
Gründen nicht befahrbar sind. 

Insbesondere ist eine Sperrung notwendig 

– bei Arbeiten, die eine Unterbrechung der Fahrbahn bewirken 

– wenn Arbeitsmittel am Gleis oder der Fahrbahn befestigt werden, 
die eine Gefährdung für Fahrten darstellen. Dazu ist das 
Lichtraumprofil zu beachten. 

– wenn die zuverlässige Räumung des Gleises nicht gewährleistet 
ist und die angekündigte Fahrt dadurch gefährdet wird 

– bei Arbeiten an der Fahrleitung 

– bei Arbeiten ohne Fluchtraum 

– auch kurzzeitig für ein Nachbargleis, während der Belegung des 
Lichtraumprofils dieses Gleises durch Schwenkmanöver eines 
Krans sowie durch Baumaschinen oder Fahrzeuge. 

  

3.2.5 Beantragen der betrieblichen Sicherheitsmassnahmen 
  

 Geplante betriebliche Sicherheitsmassnahmen sind im Voraus beim 
zuständigen Dienst der Infrastrukturbetreiberin zu beantragen. Kurzfristi-
ge Anträge können ausnahmsweise auch direkt an den zuständigen Fahr-
dienstleiter gestellt werden. 

Das Ende einer Sperrung ist so festzulegen, dass das betreffende Gleis 
rechtzeitig für die folgende Fahrt fahrbar gemeldet werden kann. 
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3.2.3  Betriebliche Einschränkungen 

  Ergänzung 

  Die für die betrieblichen Sicherheitsmassnahmen notwendigen betrieblichen 

Einschränkungen sind mit der Bestellung zu beantragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5  Beantragen der betrieblichen Sicherheitsmassnahmen 

  Ersatz 

  Geplante betriebliche Sicherheitsmassnahmen sind im Voraus schriftlich bei der 

Betriebsabteilung zu beantragen. 

  Nicht planbare kurzfristige Anträge können ausnahmsweise auch direkt an den 

zuständigen Fahrdienstleiter gestellt werden. 

  Das Ende einer Sperrung ist so festzulegen, dass das betreffende Gleis mindestens 5 

Minuten vor der folgenden Fahrt fahrbar gemeldet werden kann. 
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3.2.6  Beantragen von Fahrleitungsschaltungen 

  Ergänzung 

  Geplante Ausschaltungen der Fahrleitung sind im Voraus schriftlich bei der 

Betriebsabteilung zu beantragen. 
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3.2.6 Beantragen von Fahrleitungsschaltungen 
  

 Eine Sperrung und das Ausschalten der Fahrleitung sind aufeinander 
abzustimmen. 

Geplante Ausschaltungen der Fahrleitung sind im Voraus beim zuständi-
gen Dienst der Infrastrukturbetreiberin zu beantragen. Das genaue Vor-
gehen richtet sich nach den Ausführungsbestimmungen der Infrastruktur-
betreiberin. 

  

3.2.7 Koordination der Sperrung 
  

 Befinden sich in gesperrten Gleisen mehrere Arbeitsstellen, kann ein 
Sicherheitschef als Arbeitsstellen-Koordinator eingesetzt werden. Er ist 
verantwortlich für  

– die Koordination der Arbeiten der verschiedenen Arbeitsstellen 
auf dem gesamten von der Sperrung betroffenen Abschnitt 

– die Anmeldung der ersten Arbeitsstelle mit welcher die Sperrung 
verlangt wird sowie 

– die Fahrbarmeldung des Abschnittes nach Abschluss aller Arbei-
ten an den verantwortlichen Fahrdienstleiter. 

Der Einsatz eines Arbeitsstellen-Koordinators ist durch die Sicherheits-
leitung im Voraus festzulegen. 

Die Sperrung wird für alle Arbeitsstellen zusammen nur einmal schrift-
lich angeordnet. Auf der Anordnung ist der verantwortliche Arbeitsstel-
len-Koordinator aufzuführen. Der Arbeitsstellen-Koordinator ist im Vor-
aus über alle Arbeiten der verschiedenen Arbeitsstellen zu informieren. 

Befinden sich in gesperrten Gleisen mehrere Arbeitsstellen und finden 
gleichzeitig Rangierbewegungen statt, ist zwingend ein Arbeitsstellen-
Koordinator einzusetzen. 

  

3.3 Umsetzen des Sicherheitsdispositivs  

3.3.1 Orientierung des Sicherheitschefs 
  

 Die Sicherheitsleitung stellt sicher, dass der Sicherheitschef über die zu 
treffenden Sicherheitsmassnahmen orientiert bzw. instruiert ist. 

  

3.3.2 Überprüfen der lokalen Situation 
  

 Der Sicherheitschef prüft, ob die aktuelle lokale Situation mit dem Si-
cherheitsdispositiv angemessen erfasst und die vorgesehenen Sicher-
heitsmassnahmen zweckmässig sind. Sofern notwendig passt er das 
Sicherheitsdispositiv den aktuellen Gegebenheiten an und informiert die 
Sicherheitsleitung. 
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3.3.3 Orientierung und Instruktion 
  

 Der Sicherheitschef orientiert das Personal über 

– die Organisation und den Ablauf der Arbeiten 

– die im Sicherheitsdispositiv vorgesehenen Sicherheitsmassnah-
men 

– die genaue Bedeutung der Alarmsignale. 

Er instruiert die Sicherheitswärter und Vorwarner für die Ausübung der 
Funktionen. 

  

3.3.4 Einführen der Sicherheitsmassnahmen 
  

 Vor Beginn jeglicher Arbeit im Gleisbereich müssen  

– alle vorgeschriebenen Sicherheitsmassnahmen für einen wirksa-
men Schutz des Personals und des Bahnbetriebs vorgekehrt und 

– die für die Durchführung der Sicherheitsmassnahmen notwendi-
gen Ausrüstungen in Betrieb gesetzt und kontrolliert 

sein. 
  

3.3.5 Sicherheit nicht mehr gewährleistet 
  

 Ist die Sicherheit auf der Arbeitsstelle, z.B. durch  

– Störung oder Ausfall eines Warnsystems oder 

– eine plötzlich veränderte Situation 

nicht mehr gewährleistet, ist der Gleisbereich zu räumen und der Sicher-
heitschef zu verständigen. Die Arbeiten dürfen erst fortgesetzt werden, 
wenn die Störung behoben werden konnte oder der Sicherheitschef 
anderweitige Sicherheitsmassnahmen getroffen hat. 

  

3.4 Umsetzen der betrieblichen Sicherheitsmassnahmen 

3.4.1 Grundsatz 
  

 Müssen betriebliche Sicherheitsmassnahmen eingeführt werden, nimmt 
der Sicherheitschef mit dem zuständigen Fahrdienstleiter Kontakt auf. 
Mit dem Verlangen der betrieblichen Sicherheitsmassnahme wird gleich-
zeitig die Arbeitsstelle angemeldet.  

Die Infrastrukturbetreiberin kann in ihren Ausführungsbestimmungen 
weitere Fälle bezeichnen, bei denen eine Anmeldung erfolgen soll. Sie 
erstellt die Formulare, welche das Personal auf der Arbeitsstelle für die 
Umsetzung der betrieblichen Sicherheitsmassnahmen benötigt. 
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3.4.1  Grundsatz 

  Ergänzung 

  Ist ein Nachbarbahnhof/Fernsteuerzentrum mitbetroffen, ist dessen Fahrdienstleiter zu 

beauftragen, die betrieblichen Einschränkungen ebenfalls umzusetzten. Die Umsetzung 

ist dem auftraggebenden Fahrdienstleiter zu bestätigen. 
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Sind auf dem gleichen Gleis bereits Arbeitsstellen angemeldet, verstän-
digt der Fahrdienstleiter die beteiligten Sicherheitschefs über die anderen 
Arbeitsstellen. 

Wird ein Arbeitsstellen-Koordinator eingesetzt, ist dieser für die Kom-
munikation mit dem Fahrdienstleiter verantwortlich. Dem Arbeitsstellen-
Koordinator sind alle Arbeiten der verschiedenen Arbeitsstellen zu mel-
den und von ihm genehmigen zu lassen. 

  

3.4.2 Verlangen von Meldungen 
  

 Der Sicherheitschef hat die beantragten Meldungen protokollpflichtig 
beim Fahrdienstleiter zu verlangen.  

  

3.4.3 Verlangen von betrieblichen Einschränkungen 
  

 Der Sicherheitschef hat die beantragten betrieblichen Einschränkungen 
protokollpflichtig beim Fahrdienstleiter zu verlangen. 

  

3.4.4 Sichern bei Meldungen bzw. betrieblichen Einschränkungen 
  

 Der Fahrdienstleiter hat die Arbeitsstelle aufgrund der verlangten Mel-
dungen bzw. betrieblichen Einschränkungen zu sichern und dem Sicher-
heitschef die Wirksamkeit der vereinbarten Meldungen bzw. betriebli-
chen Einschränkungen protokollpflichtig zu bestätigen.  

  

3.4.5 Übermittlung von Meldungen 
  

 Der Fahrdienstleiter übermittelt dem Sicherheitschef anhand der entspre-
chenden Checklisten protokollpflichtig die vereinbarten Meldungen. Der 
Sicherheitschef protokolliert die eingegangenen Meldungen im entspre-
chenden Formular. 

Kann eine Arbeitsstelle nicht erreicht werden, hat der Fahrdienstleiter 
dem Lokführer protokollpflichtig Fahrt auf Sicht über den ganzen für die 
Arbeitsstelle gesicherten Abschnitt vorzuschreiben.  

Rangierbewegungen im Bahnhof und im Bereich der Führerstandsinali-
sierung werden quittungspflichtig verständigt. 
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3.4.6 Verlangen der Sperrung 
  

 Der Sicherheitschef hat die Einführung der beantragten Sperrung proto-
kollpflichtig beim Fahrdienstleiter zu verlangen. Dabei hat er insbesonde-
re den Ort (Bahnhof/Strecke bzw. im Bereich der Führerstandsignalisie-
rung die Ortsbezeichnung) und die genaue Bezeichnung des Gleises/der 
Weiche anzugeben. 

  

3.4.7 Sichern der Sperrung 
  

 Der Fahrdienstleiter hat die verlangte Sperrung zu sichern und dem 
Sicherheitschef die Wirksamkeit der Sperrung mit dem Text: «(Ort),  
Gleis/Weiche … gesperrt» protokollpflichtig zu bestätigen.  

  

3.4.8 Ausschalten von Fahrleitungen 
  

 Das genaue Vorgehen beim Ausschalten von Fahrleitungen richtet sich 
nach den Bestimmungen «Schalten und Erden von Fahrleitungen». 

  

3.4.9 Decken 
  

 Eine Arbeitsstelle ist zu decken, wenn eine Sperrung am Stellwerk nicht 
gesichert werden kann.  

Ein Gleis ist zu decken, wenn wiederholte Hin- und Herfahrten im Bahn-
hof oder auf die Strecke stattfinden. 

Im Bereich der Führerstandsignalisierung sind die Grenzen der gesperr-
ten Gleise mit Haltsignalen zu decken. In folgenden Fällen kann auf das 
Decken verzichtet werden: 

 Wenn sich innerhalb der gesperrten Gleise kein ETCS Haltsignal 
befindet und keine Rangierbewegungen verkehren oder 

 in den durch die Infrastrukturbetreiberin festgelegten Fällen im 
erweiterten Geschwindigkeitsbereich 

Die Infrastrukturbetreiberin legt fest, in welchen weiteren Fällen zu 
decken ist. 
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3.4.6  Verlangen der Sperrung  

  Ergänzung 

  Bei unbesetzem Bahnhof/Fernsteuerzentrum ist eine Sperrung gemäss Anh. AB FDV 

schriftlich bei der Betriebsabteilung zu bestellen.  

  Die Einführung und Sicherung der Sperrung wird mit Z geregelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.9  Decken 

  Ergänzung 

  In den weiteren Fällen wird das Decken mit Anordnung festgelegt. 
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3.5 Rangierbewegungen in gesperrtes Gleis 

3.5.1 Bewilligung des Sicherheitschefs 
  

 Für Rangierbewegungen in ein gesperrtes Gleis ist die Bewilligung des 
Sicherheitschefs notwendig.  

Bevor der Sicherheitschef dem Fahrdienstleiter die Bewilligung für die 
Rangierbewegung erteilt, muss die Verständigung des Rangierleiters über 
die Beachtung von besonderen Massnahmen oder die Aufhebung von 
Fahrt auf Sicht veranlasst bzw. erfolgt sein. 

  

3.5.2 Besondere Massnahmen im Bereich einer Arbeitsstelle 
  

 Sind im Bereich einer Arbeitsstelle für Rangierbewegungen besondere 
Massnahmen notwendig (z.B. wenn ohne Sicherheitswärter gearbeitet 
wird) muss der Rangierleiter über diese verständigt werden. 

  

3.5.3 Aufhebung der Fahrt auf Sicht 
  

 Ausserhalb des Bereichs der Arbeitsstelle darf die Fahrt auf Sicht aufge-
hoben werden, sofern dies im Sicherheitsdispositiv vorgesehen ist.  

Aufgrund der aktuellen Situation entscheidet der Sicherheitschef, ob die 
Aufhebung möglich ist.  

Der Gleisabschnitt muss eindeutig definierbar und die Arbeitsstelle gut 
erkennbar sein.  

Sind auf dem gleichen Gleis weitere Arbeitsstellen angemeldet, hat sich 
der Sicherheitschef mit diesen über die Aufhebung der Fahrt auf Sicht
abzusprechen. 

  

3.5.4 Verständigung des Rangierleiters 
  

 Vor der Zustimmung zur Rangierbewegung verständigt der Sicherheits-
chef den Rangierleiter für jede einzelne Fahrt quittungspflichtig über  

– die im Bereich der Arbeitsstellen zu beachtenden besonderen 
Massnahmen  

– den Gleisabschnitt, wo die Fahrt auf Sicht aufgehoben ist. 
  

3.6 Überwachen der Sicherheitsmassnahmen 

3.6.1 Aufgaben der Sicherheitsleitung 
  

 Die Sicherheitsleitung hat die Arbeitsstellen regelmässig zu besuchen. 
Dabei hat sie das Einhalten und die Wirksamkeit der getroffenen Sicher-
heitsmassnahmen zu überwachen und diese wenn nötig zu ergänzen.  
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3.6.2 Aufgaben des Sicherheitschefs 
  

 Der Sicherheitschef hat stets auf der Arbeitsstelle anwesend zu sein. Er 
überwacht die Einhaltung der Sicherheitsmassnahmen. Treten im Laufe 
der Arbeiten neue Verhältnisse auf, passt er das Sicherheitsdispositiv an 
und informiert die Sicherheitsleitung. 

  

3.7 Aufheben der betrieblichen Sicherheitsmassnahmen 

3.7.1 Gleis fahrbar melden 
  

 Bevor ein gesperrtes Gleis wieder fahrbar gemeldet werden darf, sind auf 
der Arbeitsstelle alle Ursachen aufzuheben, welche eine Sperrung erfor-
dern. 

Zudem sind: 

– alle Arbeitsmittel soweit zu entfernen, dass sie keine Gefährdung 
darstellen und 

– die Haltsignale zu entfernen. 

Zudem dürfen sich keine Fahrzeuge mehr im gesperrten Gleis befinden, 
ausgenommen im Bahnhof oder im Bereich der Führerstandsignalisie-
rung. 

Der Sicherheitschef meldet dem Fahrdienstleiter das Gleis protokoll-
pflichtig fahrbar. 

Ist das Gleis frei, lautet die Meldung wie folgt: «(Ort), Gleis/Weiche ... 
fahrbar».  

Bleiben Gleise belegt, lautet die Meldung wie folgt: 

«(Ort), Gleis/Weiche ... fahrbar; es bleiben Gleise belegt». Die Bezeich-
nung der belegten Gleise ist quittungspflichtig zu übermitteln. 

Der Fahrdienstleiter hebt die mit der Sperrung verbundenen Sicherungs-
massnahmen auf.  

  

3.7.2 Aufheben von betrieblichen Einschränkungen 
  

 Werden betriebliche Einschränkungen nicht mehr benötigt, hat dies der 
Sicherheitschef dem Fahrdienstleiter protokollpflichtig zu melden.  

Der Fahrdienstleiter hebt die damit verbundenen Sicherungsmassnahmen 
auf. 
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3.6.2  Aufgaben des Sicherheitschefs   

  Ergänzung 

  Der Sicherheitschef kann einen Stellvertreter bestimmen, welcher mindestens eine 

Basisausbildung gemäss R RTE 20100 absoviert haben muss. 
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3.7.3 Aufheben von Meldungen 
  

 Werden Meldungen nicht mehr benötigt, hat dies der Sicherheitschef dem 
Fahrdienstleiter protokollpflichtig zu melden.  

Der Fahrdienstleiter hebt die damit verbundenen Sicherungsmassnahmen 
auf.  

  

3.7.4 Einschalten von Fahrleitungen 
  

 Das genaue Vorgehen beim Einschalten von Fahrleitungen richtet sich 
nach den Bestimmungen «Schalten und Erden von Fahrleitungen». 

  

3.7.5 Abmeldung der Arbeitsstelle 
  

 Wenn alle betrieblichen Sicherheitsmassnahmen aufgehoben sind, gilt die 
Arbeitsstelle beim Fahrdienstleiter als abgemeldet.  

  

3.8 Beenden der Arbeitsstelle 
  

 Nach Abschluss der Arbeiten, Räumung der Arbeitsstelle und Aufhebung 
der Sicherheitsmassnahmen beendet der Sicherheitschef die Arbeitsstelle. 
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4 Ergänzende Grundlagen 

4.1 Einsatz Sicherheitswärter und Vorwarner 

4.1.1 Planung der Sicherheitswärter und Vorwarner 
  

 Der Einsatz der Sicherheitswärter und Vorwarner ist durch die Sicher-
heitsleitung so zu planen, dass 

– die zu schützende Arbeitsstelle fortwährend überblickt werden 
kann 

– die Alarmsignale jederzeit abgegeben werden können 

– die Wahrnehmbarkeit der Alarmsignale und festgelegte Sicher-
heitsfrist sichergestellt sind. 

Zur Erreichung der Bedingungen oder als Ersatz können Teile des Warn-
systems durch Ankündigungs- und Warnanlagen ergänzt bzw. durch 
automatische Warnsysteme ersetzt werden. 

  

4.1.2 Kriterien für die Planung 
  

 Folgende Kriterien sind bei der Planung der Anzahl der Sicherheitswärter 
und Vorwarner sowie deren Standorte zu berücksichtigen: 

– Art der auszuführenden Arbeiten 

– eingesetzte Arbeitsmittel 

– auf der Arbeitsstelle erzeugter, sowie aus Umgebungseinflüssen 
stammender Lärm  

– Personalbestand auf der Arbeitsstelle 

– Sichtweite über die Annäherungsdistanz 

– vorgesehene Alarmmassnahmen. 

Der Standort des Vorwarners ist so zu wählen, dass er im Notfall die 
Möglichkeit hat, einer Fahrt das Signal Halt-Gefahr abzugeben. 
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4.2 Sicherheitsfrist und Annäherungsdistanz 

4.2.1 Sicherheitsfrist 
  

 Die Sicherheitsfrist ist die für die Warnung des Personals einer Arbeits-
stelle und für die Räumung des Gleisbereichs notwendige Zeit. Sie ist je 
nach den örtlichen Verhältnissen und der Art der Arbeiten verschieden.  

Sie richtet sich nach 

– den Gefährdungen, die von der Arbeit, den eingesetzten Arbeits-
mitteln, dem Bahnbetrieb und dem Arbeitsort ausgehen sowie 

– den getroffenen Sicherheitsmassnahmen. 

Die Sicherheitsfrist wird im Sicherheitsdispositiv festgelegt und muss bei 
sich ändernden Situationen angepasst werden. 

  

4.2.2 Zusammensetzung der Sicherheitsfrist 
  

 Die Sicherheitsfrist entspricht der Summe der folgenden Zeiten: 

– der Reaktions- und Übermittlungszeit des Vorwarners, um eine 
Fahrt zu sichten und dem Sicherheitswärter die Annäherung die-
ser Fahrt zu melden 

– der Reaktions- und Warnzeit des Sicherheitswärters, um eine 
Fahrt zu sichten oder die Meldung des Vorwarners zu quittieren 
und die Arbeitsstelle zu warnen 

– der Räumungszeit, die zwischen dem Auslösen des Alarms bis 
zur vollständigen Räumung des Gleisbereiches verstreicht 

– dem Zeitbedarf für Unvorhergesehenes, als Sicherheitszuschlag. 
  

4.2.3 Sicherheitsfrist im Arbeitsgleis 
  

 Die Sicherheitsfrist für Fahrten im Arbeitsgleis beträgt mindestens 20 
Sekunden. 

  

4.2.4 Sicherheitsfrist im Nachbargleis 
  

 Die Sicherheitsfrist für Fahrten im Nachbargleis ist in der Regel kürzer 
als diejenige im Arbeitsgleis.  

Sind für ein Nachbargleis Alarmmassnahmen notwendig, darf die Si-
cherheitsfrist von 10 Sekunden nicht unterschritten werden. 
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4.2.5 Annäherungsdistanz 
  

 Die Annäherungsdistanz entspricht dem von der Fahrt während der 
Sicherheitsfrist zurückgelegten Weg. Das heisst vom Ort an, wo die Fahrt 
gesichtet oder gemeldet werden muss, bis zum Anfang der Arbeitsstelle. 

  

4.3 Geschwindigkeitseinschränkungen 

4.3.1 Langsamfahrstellen zum Schutz des Personals 
  

 Sofern notwendig sind in den Nachbargleisen zum Schutz des Personals 
Langsamfahrstellen einzurichten. 

Diese Geschwindigkeitseinschränkungen sind auf die Länge der Arbeits-
stelle zu begrenzen und nach jeder Arbeitsschicht, wenn das Personal die 
Arbeitsstelle verlassen hat, aufzuheben. 

  

4.4 Warnsysteme und Alarmsignale 

4.4.1 Einsatz von Ankündigungs- und Warnanlagen bzw. 
automatischen Warnsystemen 

  

 Die Infrastrukturbetreiberin bestimmt die zum Einsatz kommenden 
Typen von Ankündigungs- und Warnanlagen bzw. automatischen Warn-
systemen und legt die nötigen Einsatzbestimmungen fest. 

  

4.4.2 Automatische Warnsysteme ohne Sicherheitswärter 
  

 Automatische Warnsysteme dürfen auf Arbeitsstellen nur dann ohne 
Sicherheitswärter eingesetzt werden, wenn  

– das Personal nicht auf Betriebsgleisen arbeiten muss und 

– keine Gefährdung durch Arbeitsmittel besteht. Dazu ist das 
Lichtraumprofil zu beachten. 

  

4.4.3 Alarmmittel 
  

 Die Infrastrukturbetreiberin bestimmt die auf den Arbeitsstellen ver-
wendbaren Typen von Alarmmittel und legt die nötigen Einsatzbestim-
mungen fest.  

  

4.4.4 Akustische Alarmsignale 
  

 Die akustischen Alarmsignale können mit optischen Alarmmitteln er-
gänzt oder in bestimmten Fällen durch diese ersetzt werden.  
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4.4.5 Akustische Alarmsignale ergänzt mit optischem Alarm 
  

 Der optische Alarm unterstützt die auf den Arbeitsstellen abgegebenen 
akustischen Alarmsignale. 

Der optische Alarm ist auf grossen oder je nach örtlichen Bedingungen 
auf lärmigen Arbeitsstellen zu verwenden. 

Der optische Alarm muss vom gesamten Personal wahrgenommen wer-
den können. Er wird vom Sicherheitswärter oder durch die Warnanlage 
ausgelöst, wenn sich eine Fahrt am Anfang der Annäherungsdistanz der 
Arbeitsstelle befindet und erst nach deren Durchfahrt auf der Arbeitsstel-
le ausgeschaltet. 

  

4.4.6 Optischer Alarm ohne akustische Alarmsignale 
  

 Die Infrastrukturbetreiberin legt in den Ausführungsbestimmungen fest, 
in welchen Fällen die akustischen Alarmsignale durch den optischen 
Alarm ersetzt werden dürfen (z.B. zwecks Lärmbekämpfung bei Nacht-
arbeiten). 

Wird auf Arbeitsstellen nur optisch gewarnt, muss das Gleis gesperrt 
sein. 

  

4.4.7 Abgabe Alarmsignal 1 
  

 Das Alarmsignal 1 wird abgegeben, wenn sich einer Arbeitsstelle auf 
einem gesperrten Gleis auf dem Nachbargleis eine Fahrt nähert. 

  

4.4.8 Abgabe Alarmsignal 2 
  

 Das Alarmsignal 2 wird abgegeben, wenn sich einer Arbeitsstelle auf 
oder neben einem in Betrieb stehenden Gleis auf dem Arbeits- oder 
Nachbargleis eine Fahrt nähert  

  

4.4.9 Abgabe Alarmsignal Gefahr 
  

 Das Alarmsignal Gefahr wird nur in zwingenden Fällen bei unmittelbarer 
Gefahr abgegeben.  

  

4.4.10 Betriebsgleis ohne Alarmmassnahmen 
  

 Auf Arbeitsstellen, z.B. ober- oder unterhalb eines Gleises, bei denen 
keine Alarmmassnahmen notwendig sind, aber Gefahren aus der Überra-
schung entstehen können, kann das Alarmsignal 2 zur Information abge-
geben werden. 
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Anhang 2; Sicherheitsvorschriften für Dritte bei Arbeiten im Gleisbereich 

 

 

 Aare Seeland mobil AG (asm) 
 

 Sicherheitsvorschriften für Dritte bei Arbeiten im Gleisbereich 
 

 

 I N H A L T  
 

 

1. Grundsatz 

 

2. Koordination asm und Bauleitung Dritter 

 

3. Arbeiten im Bereich von erdverlegten Leitungen  

 

4. Haftung der Unternehmung 

 

5. Vereinbarung zwischen Unternehmung und Aare Seeland mobil AG 
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1. Grundsatz 

 

1.1 Es ist allen Drittpersonen strikt untersagt ohne Erlaubnis der asm die Bahnanlagen 

zu betreten. 

 

1.2 Die nachfolgend aufgeführten Bestimmungen bilden integrierende Bestandteile der 

Weisungen asm: 

• R 300.1-.15; Schweizerische Fahrdienstvorschriften FDV 

• R RTE 20100; Sicherheit bei Arbeiten im Gleisbereich 

• R RTE 20600; Sicherheit bei Arbeiten im Bereich von Bahnstromanlagen 

• D RTE 49530; Einsatzbestimmungen für private Dienstfahrzeuge 

Die Auflistung ist nicht abschliessend und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. 

 

1.3 Das von der asm festgelegte Sicherheitsdispositiv sowie Sicherheitsmassnahmen 

sind von allen Personen zwingend zu befolgen.  

 

1.4 Es ist Pflicht des eingesetzten Personals, alles vorzukehren, um sich selbst und 

andere vor Gefährdungen zu schützen. Der Gleisbereich darf nur betreten werden, 

wenn dies für die Ausübung der in Auftrag gegebenen Tätigkeit notwendig ist. 

 

1.5 Es wird ausdrücklich auf die Gefahren, ausgehend von elektrischen Anlagen 

hingewiesen. Diese sind grundsätzlich als unter Spannung stehend zu betrachten, 

solange sie nicht vom Fachdienst der asm ausdrücklich als ausgeschaltet und 

geerdet gemeldet worden sind.  

 

1.6 Wer im Gleisbereich arbeitet oder sich dort aufhält hat Warnbekleidung nach EN 

20471 zu tragen. 

 

1.7 Das eingesetzte Personal hat den Weisungen der asm unverzüglich Folge zu leisten. 

Die asm behält sich das Recht vor, eingesetztes Personal bei Missachtung der 

Sicherheitsvorschriften von der Arbeitsstelle wegzuweisen oder die Arbeitsstelle 

einzustellen. 

 

1.8 Es darf nur instruiertes Personal, welches physisch und psychisch für die Arbeit 

geeignet ist, eingesetzt werden. Arbeiten unter Einfluss von Alkohol- und 

Betäubungsmitteln sind verboten. 

 

1.9 Die Bahnanlagen sind vor Beschädigungen zu schützen.  

 

1.10 Bei Beschädigungen ist der Verursacher für Schäden und allfälligen Folgeschäden 

haftbar. Strafrechtliche Schritte bleiben vorbehalten.  
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2. Koordination asm und Bauleitung Dritter 

 

2.1 Vor Beginn von Installations- und Bauarbeiten ist eine Besprechung zwischen 

Bauleitung Dritter und den zuständigen Fachdiensten der asm auf der Baustelle 

durchzuführen. Der Bauvorgang und die vorgesehenen Sicherheits- und 

Schutzmassnahmen sind abzusprechen und zu koordinieren und werden im 

Sicherheitsdispositiv schriftlich festgehalten. 

 

2.2 Die Bauleitung Dritter muss über alle vorgesehenen Arbeiten, das 

Sicherheitsdispositiv und die Sicherheitsmassnahmen vor deren Ausführung vom 

Sicherheitschef genau orientiert werden.  

 

 

  3. Arbeiten im Bereich von erdverlegten Leitungen  

 

3.1 Die Unternehmung hat sich vor Beginn von Arbeiten über die Lage von 

erdverlegten Leitungen wie Kabelanlagen, Wasser-, Abwasser-, Drainage- oder 

Gasleitungen, etc. sowie festen unterirdischen Bauteilen bei den jeweiligen 

Werkeigentümern Aufschluss zu verschaffen. 

 

 

4. Haftung der Unternehmung  

 

4.1 Die Unternehmung haftet für alle im Zusammenhang mit der Bauausführung 

entstehenden Personen-, Sachschäden oder Störung des Bahnbetriebs, die sie oder 

die von ihr Beauftragte verursachen. Sie hat die asm schadlos zu halten, falls diese 

von Dritten für Schäden, verursacht durch die Arbeiten, belangt werden sollte. 

 

4.2 Die Unternehmung hat die erforderlichen Haftpflicht- und Bauwesen-

versicherungen abzuschliessen. Für nicht gedeckte Kosten hat die Unternehmung 

selbst aufzukommen. 

 

 

5. Vereinbarung zwischen Unternehmung und Aare Seeland mobil AG 

 

5.1 Spätestens vor Baubeginn erhält die Unternehmung folgende Unterlagen in 

einfacher Ausführung von der asm, zur Instruktion ihres Personals, insofern diese 

Vorschriften für die Arbeitsausführung von Bedeutung sind: 

a) die vorliegenden Sicherheitsvorschriften: R 300.12 FDV, Schweizerische 

Fahrdienstvorschriften, Arbeiten im Gleisbereich; Ausführungsbestimmungen 

asm zum R 300.12 FDV (grüne Seiten); Sicherheitsvorschriften für Dritte bei 

Arbeiten im Gleisbereich (A2) 

b) Broschüre «Ich schütze mich!» (SBB) 

c) Warnungstafel (SBB Form 4409) 
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d) Schutzmassnahmen beim Betrieb von Kranen, Hebezeugen und Baumaschinen 

in der Nähe von Bahnanlagen der SBB und von Privatbahnen (SUVA PRO Form 

4838)  

e) Auszug aus der Weisung SBB «Unterhalt Grünflächen» 

 

5.2 Auf Verlangen werden die Unterlagen in mehrfacher Ausführung abgegeben. 

 

5.3 Die nachfolgende Erklärung der Unternehmung (Vereinbarung zwischen 

Unternehmung und Aare Seeland mobil AG) ist zu unterzeichnen und 

unaufgefordert der asm zurückzusenden. 
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Vereinbarung zwischen Unternehmung und Aare Seeland mobil AG 

 

Angaben zur Arbeitsstelle: 

 

Ort / Gemeinde: ……………………………………………………………………………. 
 

Bauobjekt: …………………………………………………………………………………. 
 

Auftrag: ……………………………………………………………………………………. 
 

Unternehmung: ........................................................................................................................ 

 

Die Unternehmung bestätigt erhalten zu haben: 

 

✓ Fallweise das Sicherheitsdispositiv (welches dann vor Ort instruiert und  

Gegengezeichnet wird) 

✓ R 300.12 FDV, Schweizerische Fahrdienstvorschriften, Arbeiten im Gleisbereich 

✓ Ausführungsbestimmungen asm zum R 300.12 FDV (grüne Seiten) 

✓ Sicherheitsvorschriften für Dritte bei Arbeiten im Gleisbereich (A2) 

✓ Broschüre «Ich schütze mich!» (SBB) 

✓ Warnungstafel (SBB Form 4409) 

✓ Schutzmassnahmen beim Betrieb von Kranen, Hebezeugen und Baumaschinen in 

der Nähe von Bahnanlagen der SBB und von Privatbahnen  

(SUVA PRO Form 4838) 

✓ Auszug aus der Weisung SBB «Unterhalt der Grünflächen» 

 

 

Die Unternehmung verpflichtet sich sämtliche Weisungen der Aare Seeland mobil AG 

und die relevanten gesetzlichen Vorschriften einzuhalten 

 

Die unterzeichnende Unternehmung erklärt, dass: 

- ihr die Gefahren bekannt sind, die bei Arbeiten in und neben Gleisen bezüglich des 

Bahnbetriebs und der elektrischen Anlagen bestehen. 

- die vorliegende Weisung asm, eingehalten werden. 

 

 

Unternehmung: ……………………………………..……………………………………… 

 

Unterschrift: …………………………………………….………………………….………. 
 

Ort, Datum: ………………………………………………..………………………..………. 
 

Aare Seeland mobil AG, Grubenstrasse 12, 4900 Langenthal 






























































